
 

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre  
nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG 

 
 

1. Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit nach 
§ 122 Abs. 2 AktG 
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag 
von EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die 
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das Verlangen ist schriftlich an 
den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 
Tage vor der Hauptversammlung zugehen; der Tag des Zugangs und der Tag der 
Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen. Bitte richten Sie ein solches 
Verlangen an folgende Adresse: 
 
VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft 
Siegmundstraße 17 
30165 Hannover 
Telefax: (05 11) 35 26 248 
 
 
Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage 
beiliegen. Der oder die Antragsteller haben nachzuweisen, dass er/sie seit mindestens 
drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung Inhaber der Aktien ist/sind. Bei der 
Berechnung dieser Frist ist § 70 AktG zu beachten, nach welcher dem Eigentum an 
einer Aktie ein Anspruch auf Übereignung gegen ein Kreditinstitut, 
Finanzdienstleistungsinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53 b Abs. 1 
Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätiges Unternehmen 
gleichsteht. Die Eigentumszeit eines Rechtsvorgängers wird dem Aktionär 
zugerechnet, wenn er die Aktie unentgeltlich, von einem Treuhänder, als 
Gesamtrechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung einer Gemeinschaft oder bei einer 
Bestandsübertragung nach § 14 des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder § 14 des 
Gesetzes über Bausparkassen erworben hat. 
 
Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht 
bereits mit der Einberufung bekannt gemacht worden sind – unverzüglich nach ihrem 
Eingang bei der Gesellschaft im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht und 
europaweit verbreitet. Sie werden außerdem unverzüglich nach ihrem Eingang auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter 
http://www.vsmag.de/nc/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung 

zugänglich gemacht und den Aktionären mitgeteilt.  
 



 

 
2. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach § 126 Abs. 1, § 127 

AktG) 
 
Aktionäre können Gegenanträge gegen die Vorschläge von Vorstand und/oder 
Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zur 
Wahl von Abschlussprüfern übersenden. Solche Anträge (nebst Begründung) und 
Wahlvorschläge sind ausschließlich an folgende Anschrift zu richten: 
 
An den Vorstand der 
VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft 
Siegmundstraße 17 
30165 Hannover 
Telefax: (05 11) 35 26 248 
 
Gegenanträge müssen begründet werden, für Wahlvorschläge gilt das nicht.  
 
Nur mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, wobei der Tag des Zugangs und 
der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, der Gesellschaft unter 
vorstehender Adresse zugegangene ordnungsgemäße Gegenanträge einschließlich 
der Begründung sowie etwaigen Stellungnahmen der Verwaltung ebenso wie 
Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs werden über 
die Internetseite 
http://www.vsmag.de/nc/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung  
unverzüglich zugänglich gemacht. 
 
Nach § 126 Abs. 2 AktG brauchen ein Gegenantrag und dessen Begründung nicht 
zugänglich gemacht zu werden,  
 
1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, 
2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der 

Hauptversammlung führen würde, 
3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder 

irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 
4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs 

bereits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 AktG 
zugänglich gemacht worden ist, 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung 
in den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der 
Gesellschaft nach § 125 AktG zugänglich gemacht worden ist und in der 
Hauptversammlung weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen 
Grundkapitals für ihn gestimmt hat, 



 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht 
teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen 
einen von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen 
lassen. 

 
Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt 
mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 
 
Es wird ferner darauf hingewiesen, das Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch 
wenn sie der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der 
Hauptversammlung nur dann Beachtung finden, wenn sie dort mündlich gestellt bzw. 
unterbreitet werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der 
Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Punkten der Tagesordnung 
oder auch Vorschläge auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu 
stellen, bleibt unberührt.  

 
 
3. Auskunftsrecht der Aktionäre  gemäß § 131 Abs. 1 AktG 
 

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärsvertreter vom Vorstand 
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur 
sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Das 
Auskunftsrecht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen 
der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des 
Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. 
Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich zu stellen. 
Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 
AktG genannten Gründen absehen; § 131 Abs. 3 AktG lautet im Wortlaut wie folgt: 
 
Der Vorstand darf die Auskunft verweigern,  
 
1. soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 

geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht 
unerheblichen Nachteil zuzufügen; 

2. soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner Steuern 
bezieht; 

3. über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegenstände in der 
Jahresbilanz angesetzt worden sind, und einem höheren Wert dieser 
Gegenstände, es sei denn, dass die Hautversammlung den Jahresabschluss 
feststellt; 



 

4. über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die Angabe dieser 
Methoden im Anhang ausreicht, um ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
im Sinne des § 264 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs zu vermitteln; dies gilt nicht, 
wenn die Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt; 

5. soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen 
würde; 

6. soweit bei einem Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut Angaben über 
angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie vorgenommene 
Verrechnungen im Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss oder 
Konzernlagebericht nicht gemacht zu werden brauchen; 

7. soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindestens 
sieben Tage vor Beginn und in der Hauptversammlung durchgängig zugänglich 
ist. 

 
Aus anderen Gründen darf die Auskunft nicht verweigert werden. 
 
 


